
 

 

An den 

Vorstand der PGA of Austria 

p.A. PGA of Austria (Geschäftsstelle) 

Maria Taferl 34/3 

3672 Maria Taferl 

 

Antrag an die ordentliche Generalversammlung der PGA of Austria 

am 23.03.2018 im Haus der Industrie 

 

 

Form der Einreichung: 

Persönliche Übergabe 

 

Antragsteller:  Matthias Mezei 

   Florian Haempel 

   Clemens Dvorak 

   Gerhard Rainer 

   Mag. Dr. Johann Etienne Korab 

Der Vorstand der PGA of Austria stellt gemäß Punkt 9.8 der Statuten der PGA of Austria den Antrag,  Punkt 4 

der Statuten wie folgt zu ändern bzw. zu erweitern 

4.6        Ruhende Mitglieder sind Personen, die aus beruflichen (Überlegung ob der Beruf weiter 

              ausgeübt wird) oder gesundheitlichen (ärztliches Attest) Gründen, für die Dauer 1 Jahres 

              Ihre Mitgliedschaft „ruhend“ stellen. Die Ruhendstellung muss schriftlich beim Vorstand 

              beantragt und genehmigt werden. Ruhende Mitglieder dürfen in dieser Zeit keinen Unterricht 

              geben oder an Turnieren teilnehmen. Während der Ruhendstellung ist das Mitglied von der  

              Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit. Das Ruhen der Mitgliedschaft kann nur im Falle, es  

              wäre in gesundheitlichen Umständen begründet, für mehr als ein Jahr bewilligt werden;  

              strebt das Mitglied das weitere Ruhen seiner Mitgliedschaft an, hat es bis zum 30.11. des  

              Jahres, in dem die Mitgliedschaft ruht, einen Antrag auf Verlängerung unter Beibringung  

              entsprechender ärztlicher Atteste zu stellen. Der Vorstand ist berechtigt und verpflichtet 

              diese Atteste überprüfen zu lassen. 

4.7       Retired Mitglieder sind Personen, die Pensionsanspruch haben (Vorlage Bescheid der PVA) 

             ihren Beruf nicht mehr aktiv ausüben, aber dennoch Mitglied der PGA of Austria bleiben  

             wollen. Retired Mitglieder dürfen keinen Unterricht geben oder an Turnieren teilnehmen. 

             Diese Personen können schriftlich beim Vorstand um den Status „Retired“ ansuchen. 

             Bei Genehmigung durch den Vorstand wird der Status entsprechen geändert und das Mitglied 

             bezahlt danach nur mehr 50% des gültigen Mitgliedsbeitrages. 

 

 

In Vertretung aller Antragsteller       Wien, 08.03.2018 

 

 

Matthias Mezei 


